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Reservierungsformular Nachhaltigkeitsschmiede 

Personendetails/Rechnungsadresse 

Vorname: Nachname: 

  

Firma/Organisation/Verein: 

Geplante Veranstaltung: 

Adresse: Tel.: 

  

Mail: 

Reservierungsdetails 

Tag von: bis: 

Uhrzeit von: bis: 

Personenanzahl:  

Beabsichtigte Verwendung Smartboard     ja □                 nein □(darf nur 

nach vorheriger Einschulung verwendet werden) 

Sonstiges 

 

GEMEINDEAMT STEINBACH 
4596 Steinbach an der Steyr, Ortsplatz 2 

 

DVR Nr.: 0497011 
BEZIRK KIRCHDORF, OÖ 

 
 
 
 

Bearbeiter: Romana Reitner 
TEL: (07257) 72 03-517 
MAIL: romana.reitner@steinbach-steyr.ooe.gv.at 
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Mit der Unterschrift nehme ich die folgenden Bedingungen zur Kenntnis: 

 

• Schlüssel kann je nach Reservierungslage am Vortag oder am Buchungstag zu den 
Amtszeiten am Gemeindeamt abgeholt werden 

• Rückgabe des Schlüssels am nächsten Werktag zu den Amtszeiten 

• Besichtigung nach Terminvereinbarung möglich 

• das gesamte Inventar, WLAN, Heizung, Strom sowie die Benützung der Küche ist 
inkludiert 

o die Verwendung des Smartboardes ist nur nach vorheriger Einschulung 
möglich (Terminvereinbarung!) 

o lagernde Getränke oder Lebensmittel sind Eigentum der Gemeinde/Alter 
Pfarrhof und dürfen NICHT konsumiert werden 

o Benützung der Filter-Padkombi-Kaffeemaschine ist inkludiert, jedoch müssen 
Kaffeefilter & gemahlener Kaffee oder Kaffeepads sowie Milch selbst 
mitgebracht werden 

• Tische/Sessel/Seminarausstattung kann beliebig gestellt werden, zu 
Veranstaltungsende muss jedoch der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt 
werden 

• Eine Mitnutzung des Innenhofes ist grundsätzlich nicht möglich 

• Als Parkplätze ist die Parkfläche entlang der Mauer zu nutzen. Es dürfen keine 
Zufahrten verparkt werden 

• Die vorhandenen Müllgefäße im Bereich Carport sind Privateigentum und dürfen 
nicht für die Müllentsorgung verwendet werden. Der Veranstalter muss selbst für 
eine ordnungsgemäße Abfallbeseitigung sorgen. 

• Die Nachtruhe von 22:00-06:00 Uhr ist einzuhalten 
 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift und verbindliche Buchung:  

 

 

 

 


